
Kontakt
ESTA-Bildungswerk gGmbH
Isabelle Bollwerk
Steinerstraße 38/40

59457 Werl

Telefon: 02922 8784859
Mobil: 0173 6719973
Fax:        02922 8784860
E-Mail:   team.werl@esta-bw.de

Was erwartet Sie? 

Sie bekommen Unterstützung durch ein
individuelles Coachingangebot:

• Persönliches Erstgespräch 
• Eignungsfeststellung
• Erstellen von Bewerbungsunterlagen
• Erstellen von Bewerbungsfotos
• Stellenrecherche
• Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche

Bewerbungscoaching
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Laufender Einstieg möglich



Inhalt

Gemeinsam betrachten wir mit Ihnen die für Sie 
relevanten Themenschwerpunkte, um den Weg in 
Ihr neues Berufsleben zu finden. 

Zunächst wird Ihr individueller Förderbedarf 
ermittelt. Hierbei beantworten wir zusammen die 
Fragen: 
• Wo stehen Sie? 
• Wo wollen Sie hin? 
• Welche Unterstützung benötigen Sie?

Im Weiteren werden Bewerbungsunterlagen erstellt 
und überarbeitet oder Vorstellungsgespräche 
zusammen vorbereitet.
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Zielgruppe

Sie möchten sich auf eine (neue) Arbeitsstelle 
bewerben und benötigen Unterstützung beim 
Bewerbungsprozess? Dann sind Sie hier genau 
richtig. 

Zielsetzung

• Entwicklung von Perspektiven
• Vollständige Bewerbungsunterlagen auf 

einem USB-Stick inkl. Bewerbungsfotos
• Angeleitete Stellenrecherche 

Ablauf

Das Coaching findet bei uns am Standort statt. 
Die Rahmenbedingungen für das Coaching 
werden besprochen. Gemeinsam definieren wir 
in einer Bedarfsanalyse den Inhalt Ihrer 
Coachingzeit. Unser Fachpersonal
legt mit Ihnen einen Ablaufplan fest, in dem Sie 
Ihre Ziele zusammen erreichen können. 

Dauer

Die Dauer des Coachings beträgt 6 Wochen mit 
12 Unterrichtseinheiten. Diese unterteilen sich 
in zwei Themenblöcke mit je 6 
Unterrichtseinheiten: Aktualisierung/Erstellung 
der Bewerbungsunterlagen sowie Aktivierung 
des Bewerberverhaltens.

Finanzierung € 

Machen Sie sich um die Finanzierung keine 
Sorgen! Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
Ihre/-n zuständige/-n Ansprechpartner/-in bei 
der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter.

Die Förderung erfolgt durch einen „AVGS“ nach 
§45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III. Es handelt sich 
um die Maßnahme „Bewerbungscoaching“.


